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3Grußwort

Christa Thoben

Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesucht: Die besten Ideen für Energie und Klimaschutz

Mit der Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes wollen wir Nordrhein-
Westfalen zum wichtigsten Innovationsstandort in Europa machen, zum
Standort mit einer nachhaltigen Energieversorgung und modernster Energie-
technologie.

Diese ehrgeizigen Ziele wollen wir erreichen, indem wir den Verbrauch von
Energie reduzieren, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Energiever-
sorgung steigern, die Effizienz vor allem in der Verstromung fossiler Energie-
träger erhöhen, die dafür notwendigen Technologien erforschen, entwickeln
und in den Markt einführen sowie den internationalen Energietechnologie-
transfer forcieren.

Ein wichtiges Instrument unserer Energie- und Klimaschutzstrategie ist der
Wettbewerb Energie.NRW, der nun in die dritte Runde geht. Unter dem Dach
des Clusters EnergieRegion.NRW fordern wir erneut Unternehmen und For-
schungseinrichtungen auf, innovative Projektvorschläge zum Thema Energie
und Klimaschutz einzureichen und sich dem Wettbewerb um die besten Ideen
zu stellen.

Gefragt sind Ideen für Zukunftstechnologien, die die Energieversorgung für
unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere Wirtschaft sicher stellen, die
internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie erhalten und das Klima
schützen. Dabei stehen vor allem die Energieeffizienz-Technologien, der Aus-
bau der erneuerbaren Energien und die Erneuerung des Kraftwerksparks im
Fokus.

Ich hoffe auch beim dritten Innovationswettbewerb Energie.NRW auf eine
intensive Beteiligung und freue mich auf kreative und innovative Projektideen.



44 Grußwort

Dr. Frank-Michael Baumann

Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW und 

Cluster-Manager Energie.Region.NRW und CEF.NRW

Gesucht: Die besten Ideen für Energie und Klimaschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nordrhein-Westfalen ist traditionell ein starkes Industrieland und eine heraus-
ragende Energieregion. Die Mischung aus Global Playern, mittelständischen
Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen der Region macht Nordrhein-
Westfalen zu einem Standort mit einer einmaligen Konzentration von Kompe-
tenzen für zukunftsfähige Lösungen im Bereich der Energiewirtschaft und des
Klimaschutzes.

Um diese Stärken konzentriert fortsetzen zu können, wurden die Moderni-
sierungspotentiale des Landes in Exzellenzclustern gebündelt. Das Cluster
EnergieRegion.NRW steht dabei für Innovationskraft, Tradition, Unabhängig-
keit und Technologieoffenheit. Die EnergieRegion.NRW bündelt 3.300 Firmen
und Institutionen der Branche. Drei Viertel der Unternehmen sind kleine und
mittelständische Betriebe. Zudem gehören dem Cluster EnergieRegion.NRW
über 60 Universitäten, mehr als 100 Institute und 90 Verbände an. Auf diese
Weise können interessante industrie- und technologiepolitische Chancen bis
hin zum Export kompetent erschlossen und konzentriert umgesetzt werden.
So wird nicht nur im Land Nordrhein-Westfalen, sondern auch international 
ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Ich freue mich daher auf Ihre Wettbewerbsbeiträge zum Thema Energie und
Klimaschutz und bin überzeugt, dass diese die  EnergieRegion.NRW stärken
und somit dem Land Nordrhein-Westfalen durch innovative Projekte vielfältige
hervorragende Chancen eröffnen werden.
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Bekanntmachung

des NRW Ziel 2 (EFRE) Förderwettbewerbes: 

Energie.NRW

des federführenden Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.05.2010.

0. Zusammenfassung

Mit der Durchführung von zwei Förderwettbewerben „Energie.NRW“ hat das
Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2007 und 2009 wichtige Impulse zur
Stärkung des Zukunftsmarktes Energie gegeben. Die vorliegende dritte Auf-
lage des Wettbewerbs fokussiert noch stärker als seine beiden Vorgängerwett-
bewerbe auf die „Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes Nordrhein-
Westfalen“. Unter der Überschrift „Mit Energie in die Zukunft – Klimaschutz als
Chance“ werden Maßnahmen und Handlungsfelder beschrieben, die aufzeigen,
dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz keine Gegensätze sein müssen.

Im Sinne der Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes sollen im Rahmen
dieses Förderwettbewerbs innovative Projektideen, vorrangig von Verbünden,
gefördert werden, die einen Beitrag zu den Handlungsfeldern „Energiesparen“,
„Regenerative Energien“ und „ Effizienz in der Energieumwandlung“ liefern
können. Ziel ist es, den Energiewirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen zu
stärken, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auszubauen und Arbeits-
plätze zu sichern bzw. neue zu schaffen.

Die innovativen Projektideen, die mit diesem Wettbewerb initiiert werden,
sollen dazu beitragen, Prozesse zu verbessern, neuartige Produkte zu gene-
rieren sowie schlagkräftige Strukturen im Energiewirtschaftscluster Energie-
Region.NRW auf- bzw. auszubauen. Hierzu sollen Kooperationsvorhaben
angestoßen werden, die möglichst die gesamte Wertschöpfungskette von der
Forschung bis hin zur prototypischen Darstellung eines möglichen Produktes
vervollständigen bzw. stärken. Dadurch wird der Transfergedanke aus der
Forschung in die Industrie gestärkt und das Innovationspotenzial gerade von
kleinen und mittleren Unternehmen verbessert.
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1. Vorbemerkung

Wettbewerbe sind fester Bestandteil des NRW Ziel 2-Programms „Regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013“ (EFRE). Sie sind das
zentrale Instrument zur Auswahl von qualitativ hochwertigen, innovativen
Fördervorhaben und zur Vergabe der Fördermittel des Programms. Ziel ist es,
mit den geförderten Vorhaben einen maßgeblichen Beitrag dazu zu leisten,
die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit der nordrhein-westfäli-
schen Wirtschaft zu verbessern und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen
zu unterstützen.

Die programmspezifischen Auswahlkriterien spiegeln die zentralen Ziele des
NRW Ziel 2-Programms (EFRE) wider. Sie messen die jeweiligen Beiträge zur
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, zur Beschäftigung, zur dauerhaften
und umweltgerechten Entwicklung sowie zur Chancengleichheit von Männern
und Frauen und zur Nichtdiskriminierung.

2. Ausgangslage und Zielsetzung des 
Förderwettbewerbs

Aufgabe der Energie- und Klimaschutzpolitik des Landes ist es, vernünftige
Rahmenbedingungen für eine saubere, bezahlbare sowie umwelt- und klima-
schonende Energieversorgung zu schaffen. Dazu initiiert das Land seit Jahren
ehrgeizige FuE- sowie Anwendungsprojekte. Zur Auswahl der Förderprojekte
werden Wettbewerbe ausgeschrieben. In der ersten Auflage des Energie-Wett-
bewerbs wurden im Jahre 2007 aus 147 eingereichten Projektskizzen 27 zur
Förderung vorgeschlagen. In der zweiten Wettbewerbsauflage im Jahre 2009
wurden aus 79 eingereichten Projektskizzen 24 durch eine Jury zur Förderung
vorgeschlagen. An diesen 51 prämierten Projektvorschlägen sind insgesamt
mehr als 150 Partner aus Industrie und Wissenschaft beteiligt. Die Vorhaben
decken das gesamte Spektrum der Energiewirtschaft ab. Der vorliegende
dritte Wettbewerb ist thematisch vergleichbar aufgestellt wie seine Vorgänger,
fokussiert aber stärker auf die Belange der nordrhein-westfälischen „Energie-
und Klimaschutzstrategie“.
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Als Kernpunkte setzt die Energie- und Klimaschutzpolitik darauf,

• den Verbrauch von Energie zu reduzieren,
• den Anteil der erneuerbaren Energien an der Energieversorgung zu

steigern,
• die Effizienz vor allem in der Verstromung fossiler Energieträger zu

erhöhen,
• die dafür notwendigen Technologien zu erforschen, zu entwickeln und

in den Markt einzuführen und
• den internationalen Energietechnologietransfer zu forcieren.

Einen besonderen Mehrwert hat die Förderung da, wo sie eine Zusammen-
arbeit zwischen Partnern stimuliert und langfristige Kooperationen anstößt.
Dies ist ein Grundgedanke der Clusterpolitik des Landes. Diese Zusammen-
arbeit ist eine günstige Voraussetzung für den Transfer von wissenschaftlichen
Erkenntnissen und die beschleunigte Umsetzung in Produkten. Die stärkere
Vernetzung ist deshalb einer der Schwerpunkte der nordrhein-westfälischen
Clusterpolitik.

Im Cluster EnergieRegion.NRW verfügen die nordrhein-westfälische Wirtschaft
und Wissenschaft insbesondere in den Bereichen 

• Brennstoffzelle und Wasserstoff,
• Kraftwerkstechnik,
• Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft,
• Photovoltaik,
• Biomasse,
• Energieeffizientes und solares Bauen,
• Geothermie und
• Windenergie

über sehr hohe Kompetenzen, die in diesem Förderwettbewerb weiter gestärkt
werden sollen.

Vorhaben aus dem Bereich „Brennstoffzelle und Wasserstoff“ sowie Vorhaben
zum Thema „Elektromobilität“ werden in diesem Energie-Wettbewerb nicht
berücksichtigt, da sie im Rahmen anderer Förderaktivitäten verstärkt unter-
stützt werden.

Im Sinne des Clustergedankens werden prioritär Verbundprojekte gefördert,
mit denen unter industrieller Federführerschaft mit Beteiligung der For-
schungseinrichtungen der Energiewirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen
gestärkt werden kann.
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3. Gegenstand des Wettbewerbs 

Mit dem Förderwettbewerb Energie.NRW sollen innovative Produkte generiert,
Prozesse  verbessert und die strategische Bedeutung des Clusters Energie-
Region.NRW entlang der kompletten Wertschöpfungskette gestärkt werden.
Thematisch orientiert sich die Bekanntmachung an den Handlungsfeldern der
Energie- und Klimaschutzstrategie. Projektskizzen können zu drei Kategorien
eingereicht werden:

3.1 Forschungs- und Entwicklungsprojekte

Diese Projekte dienen generell zur Verbesserung der Kompetenz im
Energiewirtschaftscluster EnergieRegion.NRW. Speziell geht es bei Pro-
jekten dieser Kategorie um die Entwicklung neuer bzw. die Verbesserung
bestehender Produkte und Produktionsverfahren. Die Vorhaben können
der industriellen Forschung oder der experimentellen Entwicklung zu-
geordnet werden. Außerdem sind auch technische Durchführbarkeits-
studien in dieser Kategorie förderfähig.

Im Sinne des Prinzips „Stärken stärken“ werden folgende Vorhaben
gemäß der Handlungsfelder der Energie- und Klimaschutzstrategie im
Förderwettbewerb prioritär behandelt:

Rationelle Energieverwendung/Energieeinsparung
Der effizienteste Weg zu einer wirtschaftlichen, zuverlässigen und Klima
schützenden Energieversorgung sind Energiesparmaßnahmen. Studien
belegen, dass Potenziale in der Größenordnung von mindestens 20 %
zur Einsparung von Energie in nahezu allen Verbrauchssektoren exis-
tieren. Zusätzlich bietet der Gebäudebereich ein weiteres enormes Ein-
sparpotenzial über den baulichen Wärmeschutz. Inhalte dieser Bekannt-
machung sind daher Vorhaben in den Bereichen:

• Energieeffiziente Produktionsverfahren 
• Innovative Energieumwandlungsanlagen
• Energieeffizientes Bauen 

– Innovative Technologien zur energetischen Gebäudesanierung 
– Neue Technologien zur Heizwärmebereitstellung/Wärmenutzung
– Kosten-, Ressourcen- und thermisch optimierte innovative Wärme-

dämmmaterialien
– Innovative Komponenten und Verfahren zur Kostenreduzierung von

Passivhäusern
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Regenerative Energien
Regenerative Energien leisten einen zunehmenden Beitrag zur Energie-
versorgung auch in Nordrhein-Westfalen. Damit verbunden sind positive
Effekte für Klima und Umwelt. Zudem weist der regenerative Anlagen-
und Systembau ein hohes industriepolitisches Potenzial für Nordrhein-
Westfalen auf. Folgende Themenfelder werden über die Bekannt-
machung abgedeckt:

Windkraft
Die Windenergie stellt einen zukunftsträchtigen Wachstumsmarkt dar,
der weltweit noch hohe Wachstumsraten bietet. Schwerpunkte für den
Forschungs- und Entwicklungsbedarf in Nordrhein-Westfalen wurden in
den folgenden Bereichen identifiziert:

• System- und Komponentenoptimierung
• Intelligente Steuerung und Regelung
• Innovative Klein-Windkraftanlagen
• Automatisierung und Qualitätssicherung im Flügelbau

Biomasse
Biomasse kann einen wichtigen Beitrag zum Energiemix der Zukunft
leisten. Da die Verwendung von Biomasse zur Energieerzeugung mög-
lichst nicht in Konkurrenz zur Nahrungs- bzw. Futtermittelproduktion
und zur stofflichen Verwertung treten soll, ist gerade in den nachfolgend
gelisteten Bereichen noch ein hohes Entwicklungspotential vorhanden:

• Erschließung neuer Biomasseressourcen
• Innovative Ernte- und Logistikverfahren für Rohstoffe
• Dezentrale Biomasseaufbereitung
• Innovative Stoffstrommanagementsysteme
• Kaskadennutzung von Biomassen (stoffliche/energetische Nutzung)
• Optimierung von Biogas-Anlagen
• Vergasung
• Innovative Gasaufbereitungsverfahren
• Entwicklung von Emissionsminderungssystemen bei Kleinfeueranlagen

Photovoltaik (PV)
Die Photovoltaik-Branche verfügt in Nordrhein-Westfalen über heraus-
ragende Strukturen und hoch innovative Unternehmen. Aktuelle Ent-
wicklungsmöglichkeiten werden in den folgenden Bereichen gesehen:

• Kristalline PV und Dünnschicht-PV
• Gebäudeintegrierte PV
• (Weiter-)Entwicklung der Prozesstechnik
• Komponenten des PV-Systems
• Kostenreduktion – insbesondere durch Innovationen zur Einsparung

von Betriebsmitteln
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Geothermie
Ein wichtiger Baustein zur regenerativen Energiegewinnung ist die Nut-
zung von Erdwärme in größeren Tiefen. Kompetenzen in Nordrhein-West-
falen sollen über Vorhaben in den folgenden Bereichen gestärkt werden: 

• Erschließung hydro- und petrothermaler Systeme
• Maßnahmen zur Gesamtkostenreduzierung
• Kostengünstige Einlochsysteme
• Kostenoptimierte Grubenwassernutzung 
• Innovative Bohrverfahren und Bohrlochtechnologien, einschließlich

Sensorik
• Werkstoffoptimierung für geothermische Anlagen

Kraft-Wärme-Kopplung
Die gekoppelte Erzeugung von Strom, Wärme und ggf. Kälte (KWK;
KWKK) ist eine besonders effiziente Form der Energieumwandlung, in der
zukünftig vermehrt innovative Technologien zum Einsatz kommen sollen.
Die Weiterentwicklung von KWK-Technologien soll in den Bereichen

• Innovative Kraft-Wärme-Kopplung, zentrale und dezentrale Erzeugung
• Micro-KWK
• Kombinierte Wärme- und Kälteerzeugung (KWKK)

unterstützt werden.

Kraftwerkstechnologie (regenerativ und fossil)
Zu den zentralen Themen der nordrhein-westfälischen Energie- und Klima-
politik gehört die effiziente Energieumwandlung in modernen Kraftwerken
mit hohen Wirkungsgraden. Auch neue, regenerative Technologien wie die
solarthermischen Kraftwerke sind an dieser Stelle zu nennen. Die Schwer-
punkte dieser Bekanntmachung sind nachfolgend aufgeführt: 

• Carbon Capture and Storage CCS
• CO2-Verwendung
• Komponentenentwicklung für innovative Kraftwerke (IGCC, Oxyfuel,

700 °C-Kraftwerk)
• Erhöhung der Anlagenflexibilität, Lastmanagement
• Innovative Kraftwerkskonzepte und Prozessoptimierung
• Kohlevergasung und XTL
• Hochleistungswerkstoffe für neue Anforderungen (extreme Betriebs-

parameter)
• Solarthermische Kraftwerke

– Komponenten- und Systemoptimierung solarthermischer Kraftwerke
– Prozesswärmeerzeugung und Kühlung
– Materialien für neue Technologiegenerationen
– Solarthermische Stoffumwandlung / solare Chemie 
– Kostengünstige verlustarme thermische Speicher 
– Hybridisierung
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Elektrische Netze
Ein übergreifendes Querschnittsthema für die Energieversorgung der
Zukunft ist die Netzintegration zeitlich variabler Stromproduktion durch
regenerative Energien. Von besonderem Interesse sind hierbei:

• Effizienzsteigerung in Verteil- und Übertragungsnetzen
• Netzintegration neuer Technologien 
• Innovationen für die Sicherstellung der Versorgungszuverlässigkeit
• Netzstabilisierung durch regelbare Lasten (z.B. Ladestationen für

Stromspeicher oder Elektrolyse)
• Innovative Speicher für Anwendungen im Strombereich

Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft
Ansatzpunkte, um Technik und Rahmenbedingungen von Verkehr zu-
gunsten von Energieeffizienz und Klimaschutz zu beeinflussen, sind
unter anderem die Bereiche Kraftstoffe und Fahrzeuge. Vorhaben sollten
einen der folgenden Bereiche behandeln:

• Innovative Kraftstoffe oder Kraftstoffmodifikationen unter den
Gesichtspunkten der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes

• Neue Motoren bzw. Antriebstechniken für eine effiziente und umwelt-
freundliche Mobilität

• Optimierung bestehender Antriebssysteme
• Konzepte zur Markteinführung

3.2 Infrastrukturprojekte

Im Rahmen des Wettbewerbs können Infrastrukturmaßnahmen mit
besonderer strategischer Bedeutung für das Cluster EnergieRegion.NRW
gefördert werden. Dazu gehören z.B. Test- oder Laboreinrichtungen in
den für Nordrhein-Westfalen strategisch wichtigen Handlungsfeldern.
Diese notwendigen Einrichtungen eingebunden in die Energie- und Klima-
schutzstrategie sollen die Innovationskraft der nordrhein-westfälischen
Wirtschaft stützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und aus-
bauen.

3.3 „Wild Card“

Vorhaben außerhalb der vorgenannten Themenschwerpunkte, wenn das
Vorhaben von herausragender Bedeutung für das Energiewirtschafts-
cluster EnergieRegion.NRW ist. Die Bereiche „Brennstoffzelle und
Wasserstoff“ sowie „Elektromobilität“ werden nicht berücksichtigt,
da diese zurzeit im Rahmen anderer Förderaktivitäten verstärkt unter-
stützt werden.
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4. Teilnahme

4.1 Teilnahmeberechtigt 

sind, soweit sie ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen haben:

• kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Wirtschaft 
• sonstige Unternehmen der Wirtschaft
• Einrichtungen der technologischen und wissenschaftlichen Infrastruk-

tur, Gemeinschaftseinrichtungen der Wirtschaft und der Arbeitnehmer
• Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wenn diese Projekte

insbesondere mit kleinen und mittleren Unternehmen umsetzen,
• Kommunen und kommunale Einrichtungen, sofern diese das Vorhaben

gemeinsam mit Unternehmen umsetzen,
• bei Infrastrukturvorhaben Kommunen und Kommunalverbände,

juristische Personen, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen und bei
denen das Finanzamt die Erfüllung der Voraussetzungen nach §§ 51
bis 68 Abgabenordnung anerkannt hat, sowie natürliche und juristi-
sche Personen, deren Geschäftstätigkeit nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet ist.

4.2 Teilnahmevoraussetzungen

Das Projekt muss in Nordrhein-Westfalen durchgeführt und hauptsäch-
lich verwertet werden.

Das jeweilige Vorhaben muss thematisch, zeitlich und finanziell abgrenz-
bar sein und darf mit Ausnahme von Vorplanungen sowie Markt- und
Mitbewerberanalysen noch nicht begonnen worden sein (Projektförde-
rung). Die Gesamtfinanzierung muss unter Einbeziehung der Eigen-
beteiligung erkennbar gesichert sein.

Kooperationsvorhaben werden grundsätzlich vorrangig gefördert. Die
Partner müssen ihre Rechte und Pflichten in einem Kooperationsvertrag
regeln.

Bei infrastrukturellen Vorhaben wird vorausgesetzt, dass zu diesen alle
Unternehmen aus der Europäischen Union einen diskriminierungsfreien
Zugang zu gleichen Konditionen und Bedingungen erhalten.

Um die nötige Eigeninitiative der Akteure belegen zu können, muss im
Rahmen der Projektskizzen dargelegt werden, wie das Projekt nach
Ablauf einer Förderung ohne weitere öffentliche Hilfen finanziert und
weitergeführt werden soll. Entsprechende Erklärungen der Akteure sind
beizufügen.

Energie.NRW



5. Anforderungen und Auswahlkriterien

5.1 Inhaltliche und formale Anforderungen 

Die Projektskizze muss ein abschließendes fachliches Votum ermög-
lichen. Für Kooperationsvorhaben ist eine gemeinsame Projektskizze
vorzulegen. Der Umfang des Wettbewerbsbeitrags darf 12 Seiten (A4,
schwarz-weiß, einseitig beschrieben, Schriftart Arial, Schriftgrad 12,
einfacher Zeilenabstand) nicht überschreiten. Die ersten Seiten müssen
einen Überblick über das geplante Projekt und die beteiligten Partner
geben und folgende Informationen enthalten:

• Kurzbezeichnung und Titel des Vorhabens,
• Kurzbeschreibung des Projektes mit maximal 1000 Zeichen,
• Geplante Projektlaufzeit,
• Geplante Gesamtausgaben,
• Adress- und Kontaktdaten sowie kurzes Unternehmensprofil (incl.

Umsatz/Bilanzsumme und Anzahl der Beschäftigten) des Projekt-
koordinators und der beteiligten Partner.

In der Projektskizze sind das Konzept zur praktischen Umsetzung des
Vorschlages, der konkrete Stand der Kooperation mit Verbundpartnern
sowie Angaben zu den Ausgaben und der Finanzierung darzustellen.

Insbesondere sollen die folgenden Aspekte erläutert werden:

• Zielsetzung, technische Aufgabenstellung, der energiewirtschaftliche
Zusammenhang und die Bedeutung für Nordrhein-Westfalen im
Rahmen der Energie- und Klimaschutzstrategie

• neue Verwendungsbereiche, die mit dem Projekt erschlossen werden
• Darstellung der Innovation und Vergleich mit dem Stand der Technik

bzw. der vorhandenen Strukturen in NRW/ national/ international
• technisches Risiko
• bei Infrastrukturvorhaben die strategische Bedeutung für das Cluster

EnergieRegion.NRW sowie die wirtschaftliche Perspektive 
• erwartete besondere technische Schwierigkeiten
• Darstellung der industriellen und wirtschaftlichen Kompetenz im vor-

habensspezifischen Bereich in NRW
• geleistete Vorarbeiten, die nicht Gegenstand des Antrages sind
• geplante Arbeitsschritte/Arbeitspakete

Die Arbeitsschritte/Arbeitspakete der innovativen Vorhaben sind für
jeden Projektpartner so zu beschreiben, dass eine vorläufige Einordnung
als „technische Durchführbarkeitsstudie“, „industrielle Forschung“ oder
„experimentelle Entwicklung“ gemäß der Richtlinie progres.nrw – Inno-
vation – möglich ist (siehe Punkt 8). Die Gesamtausgaben sind für die 
einzelnen Projektpartner in Personalausgaben, Investitionen/Sach-
mittel, Reisekosten und Fremdleistungen differenziert abzuschätzen.

Projekte sollen in der Regel eine maximale Laufzeit von 3 Jahren nicht
überschreiten.
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5.2 Bewertungskriterien

Die Auswahl erfolgt mit Hilfe eines Scoring-Verfahrens, bei dem jedes
Vorhaben anhand einer Kriterienliste bewertet wird. Die Gesamtpunkt-
zahl jedes Vorhabens bestimmt sich anhand der gewichteten Bewer-
tungskriterien und der jeweils vergebenen Punkte und erlaubt das
Ranking der eingereichten Projektvorschläge.

Die Gewichtung der Bewertungskriterien erfolgt nach:
• Beitrag zu den grundlegenden Zielen des NRW Ziel 2-Programms 

zu 40 %,
• Beitrag zu den Querschnittszielen des NRW Ziel 2-Programms 

zu 10 %,
• Beitrag zu den spezifischen Zielen des Wettbewerbs zu 50 %.

Die Auswahlkriterien des Förderwettbewerbs orientieren sich an den
strategischen Zielen des NRW Ziel 2-Programms (EFRE) und an den
wettbewerbsspezifischen Zielen. Bei einer Teilnahme am Wettbewerb ist
zu folgenden Kriterien Stellung zu nehmen. Die Erfüllung dieser Kriterien
sollte anhand quantitativer beziehungsweise qualitativer Angaben unter-
legt werden.

Beitrag zu den grundlegenden Zielen des NRW Ziel 2-Programms
(Gewichtung 40 %)

• Verbesserung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen
• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
• Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

Beitrag zu den Querschnittszielen (Gewichtung 10 %)

• Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern und
der Nichtdiskriminierung

• Unterstützung der umweltgerechten Entwicklung

Beitrag zu den spezifischen Zielen des Wettbewerbs (Gewichtung 50 %)

• Unterstützung der energiepolitischen Ziele des Landes, wie in der
Energie- und Klimaschutzstrategie formuliert.

• Reduktion des Verbrauchs von Energie und der Treibhausgasemissionen
• Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Energie-

versorgung
• Erhöhung der Effizienz vor allem in der Verstromung fossiler Energie-

träger
• Strategische Bedeutung hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der

nordrhein-westfälischen Energiewirtschaft
• Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen in der Energiewirtschaft
• Stärkung der Wertschöpfungskette des Energiewirtschaftsclusters

EnergieRegion.NRW
• Wissens- und Know-how Transfer zum Nutzen der Wirtschaft
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6. Projektauswahl durch eine Jury 

Die eingegangenen Projektskizzen werden auf der Basis der o. a. Auswahlkriterien
in rechtlicher, wirtschaftlicher und technologischer bzw. infrastruktureller Hin-
sicht geprüft und bewertet. Auf Grundlage der Wettbewerbsbeiträge schlägt eine
unabhängige Jury dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des
Landes Nordrhein-Westfalen eine Auswahl förderungswürdiger Projekte für das
Antragsverfahren vor.

Die Jury besteht aus:

Vorsitz:
Marianne Haug, Universität Hohenheim, Stuttgart

Mitglieder:
Dr. Norbert Allnoch, Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien
(IWR), Münster
Dr. Claus Beneking, Aixcell Solar Technology GmbH, Weimar
Georg Brakmann, Fichtner Solar GmbH, Stuttgart
Prof. Manfred Hegger, HHS Planer & Architekten AG, Kassel
Prof. Dr. Lutz Hofmann, Leibnitz Universität, Hannover
Dr. Reinhard Jung, JUNG-GEOTHERM, Isernhagen
Prof. Dr. Martin Kaltschmitt, Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg
Dr. Ludwig Leible, Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe
Prof. Dr. Armin Reller, Universität Augsburg, Augsburg
Prof. Dr. Günter Scheffknecht, Universität Stuttgart, Stuttgart
Prof. Dr. Jochen Twele, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin

Die Projektskizzen sollen ein abschließendes Votum ermöglichen. In ihnen sind
das Konzept zur praktischen Umsetzung des Vorschlages und Angaben zu den
Vorhabenskosten und der Finanzierung darzustellen sowie die einzelnen Arbeits-
schritte zu beschreiben.

Die Jury wählt grundsätzlich nur Vorhaben aus, die den inhaltlichen und formalen
Anforderungen entsprechen.

Die Entscheidung der Jury wird mit einem zusammenfassenden Votum abge-
schlossen. Bei gleicher Bewertung werden diejenigen Vorhaben vorrangig
prämiert, die den in der Vorbemerkung zum Ziel 2-Programm genannten Quer-
schnittszielen am besten Rechnung tragen.

Die von der Jury für das Antragsverfahren ausgewählten Projektteilnehmer
werden durch die Jury und das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen informiert.

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer erklären sich im
Falle einer positiven Juryentscheidung einverstanden, dass ihre Namen und ihre
Vorhaben vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen veröffentlicht werden.
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7. Verfahren und Auswahl der Vorhaben

Ab sofort bis spätestens zum 09. September 2010, 17:00 Uhr

sind beim für den Wettbewerb verantwortlichen Projektträger Energie, Tech-
nologie, Nachhaltigkeit (PT ETN), zunächst Projektskizzen einzureichen. Die Skiz-
zen sollen den Vorgaben in Kapitel 5.1 entsprechen und müssen in schriftlicher
Form eingereicht werden. Elektronisch oder per Fax eingereichte Skizzen können
nicht berücksichtigt werden.

Das Juryverfahren endet mit der Auswahl von Projektskizzen für das förmliche
Antragsverfahren im November 2010.

Projektvorschläge sind zu richten an die:

Forschungszentrum Jülich GmbH
Projektträger ETN
Kennwort: Förderwettbewerb Energie.NRW
Postanschrift: 52425 Jülich

Lieferanschrift: Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13, 52428 Jülich

Es wird unbedingt empfohlen, zur Teilnahmeberatung vor dem Erstellen der
Projektskizze mit dem Projektträger ETN Kontakt aufzunehmen. Dort sind weitere
Informationen und Erläuterungen zum Wettbewerbsverfahren sowie zu den
Fördersätzen erhältlich.

Kontakt:
Wettbewerbskoordination
Dr. Michaela Krupp Dr. Bernd Steingrobe
Tel.: 02461 – 690 604 02461 – 690 602

Sekretariat und zentrale Auskunft: Tel.: 02461 – 690 601

Zeitlicher Ablauf: 
09. September 2010, 17:00 Uhr: Ende der Einreichfrist für Wettbewerbsbeiträge
November 2010 Auswahl der Projekte durch eine Jury 

und Aufforderung zur Antragsstellung
Ab Dezember 2010 Antragsgespräche bei ETN
Ende Mai 2011 Ende der Einreichfrist für Unterlagen

Um den Wettbewerb bekannt zu machen, werden in den Regionen Informations-
veranstaltungen durchgeführt: 

11.05.2010: Essen, Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
19.05.2010: Aachen, Wirtschaftsförderung der Stadt Aachen 
20.05.2010: Köln, Industrie- und Handelskammer 

Genaue Termine, Anfahrtsbeschreibungen, etc. sind auf der Internetseite
www.ziel2.nrw.de und www.fz-juelich/etn aufgeführt.
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8. Informationen zum anschließenden Antrags- 
und Bewilligungsverfahren

Für die ausgewählten Wettbewerbsteilnehmer schließt sich das reguläre An-
trags- und Bewilligungsverfahren an. Ein Entwurf der Antragsunterlagen ist
innerhalb von 8 Wochen nach der schriftlichen Information über die Prämierung
einzureichen. Den Antragstellern wird hierzu eine qualifizierte Beratung ange-
boten. Sollten 6 Monate nach der Jurysitzung die Antragsunterlagen noch nicht
vollständig vorliegen, so erlischt grundsätzlich das positive Juryvotum.

Die Förderungen sollen durch Zuwendungen mit Mitteln des Operationellen Pro-
gramms (EFRE) für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“
des NRW Ziel 2-Programms (2007 – 2013) nach folgender Förderrichtlinie erfolgen: 

• „Programm für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien
und Energiesparen – progres.nrw – Programmbereich Innovation“
(http://www.fz-juelich.de/etn/progres_nrw/)

Die maximalen Beihilfeintensitäten können auf Basis der genannten Richtlinie
zur groben Vorkalkulation der Gesamtfinanzierung abgeschätzt werden. Dabei
sind bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Innovationsgrad, das tech-
nische Risiko, die Zuordnung zum Bereich der technischen Durchführbarkeits-
studien, der industriellen Forschung oder der experimentellen Entwicklung sowie
der Unternehmensstatus und die finanzielle Notwendigkeit einer Förderung zu
berücksichtigen. Zur KMU-Definition ist das Amtsblatt der EU L 124/36 vom
20.05.2003 zu beachten (http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/
sme_definition/sme_user_guide_de.pdf).

Folgende Randbedingungen der möglichen späteren Projektförderung sollten
bereits bei der Erstellung der Projektskizze beachtet werden:

• die Partner müssen ihre Rechte und Pflichten zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks in einem Kooperationsvertrag regeln,

• als tatsächlich gezahlte und nachgewiesene Stundensätze werden
maximal die Werte für das jeweils zutreffende Zeithonorar gemäß 
§ 6 HOAI abzüglich 10% anerkannt,

• im Rahmen der Vorkalkulation können projektbezogene und tatsächlich
belegbare Gemeinkosten mit maximal 10% der Personalausgaben
berücksichtigt werden,

• bei allen Aufträgen ist das Vergaberecht (VOL/VOF/VOB) einzuhalten,
• die Mittelauszahlung erfolgt im Wege der Ausgabenerstattung nach

Vorlage der Originalbelege für tatsächlich getätigte Ausgaben.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht erst mit dem Bewilligungsbescheid.
Der Zuwendungsgeber entscheidet auf Basis der o. a. Förderrichtlinie im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel. Antragsteller erklären sich im Fall der Förde-
rung mit der Aufnahme in das öffentliche Verzeichnis der Begünstigten gemäß
Art. 6 und 7 der VO EG Nr. 1828/2006 einverstanden. Zuwendungsbescheide
werden nach den jeweils zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Bestimmungen
der vorgenannten Förderrichtlinie oder ihrer Nachfolgeregelungen erteilt.
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Kontakt

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Haroldstr. 4, 40213 Düsseldorf

www.wirtschaft.nrw.de

Exzellenz NRW steht für die Clusterstrategie am Wirtschafts- und Inno-

vationsstandort Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung will Stärken

stärken und die Exzellenzen in Nordrhein-Westfalen systematisch aus-

bauen. Sie hat deshalb im Rahmen des NRW Ziel-2-Programms Wett-

bewerbe als Hauptinstrument zur Auswahl von qualitativ hochwertigen,

innovativen Fördervorhaben bestimmt. Mit diesen Wettbewerben soll 

den besten Ideen und Konzepten im Lande zum Durchbruch verholfen 

werden. Die Wettbewerbe werden insbesondere für die Zukunftsthemen 

der 16 NRW-Cluster, für regionale Clusterpotenziale und spezifische

Querschnittsthemen durchgeführt.

Mehr zur Clusterstrategie und zu den Wettbewerben finden Sie unter 

www.exzellenz.nrw.de und www.ziel2.nrw.de


